
Datenschutzrechtliche Unterrichtung zum Umgang mit
Mitgliedsdaten  

Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten erfolgt im Verein
nach den Richtlinien der EU-weiten Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie des 
gültigen Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG).  
Die für einen Vereinseintritt notwendigen Daten, die zur Verfolgung der Vereinsziele und 
für die Betreuung und Verwaltung der Mitglieder erforderlich sind, dürfen gemäß Art. 6 
Abs. 1 lit. b) DSGVO hier in dieser Beitrittserklärung bzw. Aufnahmeantrag erhoben 
werden.  
Verantwortlich für den Datenschutz im Verein ist der Vorsitzende.  

Ich/Wir haben von den Datenschutzregelungen (Anhang zur Vereinssatzung) und der 
Datenschutzerklärung Kenntnis genommen.

Salzmünde, 
________________________________________________________________
Ort und Datum               Unterschrift des Mitglieds/ gesetzlicher Vertreter²

(² Gem. der aktuellen Rechtslage sind die Unterschriften beider gesetzlicher Vertreter erforderlich. Besteht 
alleiniges Sorgerecht, ist dies durch eine amtliche Urkunde (Geburtsurkunde, Scheidungsurteil, Nachweis 
Jugendamt, Sterbeurkunde e.t.c.) nachzuweisen. Bei Betreuungen gem. Betreuungsgesetz, dient der 
Betreuerausweis als Nachweis.)


